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	Kursleiter BW
	Trainer-C BW
	Trainer-B BW
	Trainer-A BW

	Ausbildungsbezeichnung
	1.Teil Trainer-C-Ausbildung =“Kursleiter Boogie-Woogie“
	2.Teil Trainer-C-Ausbildung =“Trainer-C Boogie-Woogie“
	„Trainer-B Boogie-Woogie“
	„Trainer-A Boogie-Woogie“

	Lizenzstufe
	Lizenzstufe I
	Lizenzstufe II
	Lizenzstufe III

	Ausbildungsdauer (mindestens)
	40 UE 

(Unterrichtseinheiten a 45 Minuten)
	80 UE
	60 UE
	90 UE

	
	= 120 UE

Lehrgänge „Kursleiter“ (1.Teil Trainer-C-Ausbildung) und „Trainer-C“ (2.Teil Trainer-C-Ausbildung) können getrennt oder in einem Block durchgeführt werden
	
	

	Ausbildungsziele
	Absolventen sollen

- zur Betätigung im Boogie-Woogie (BW) anregen

- Anfänger- und Fortschrittskurse im BW halten können

- Trainer-C und -B BW im Training unterstützen können
	Absolventen sollen

- weiterführende Kurse im BW halten können

- Hobby- und Showpaargruppen im BW aufbauen und leiten können

- zur leistungs- und wett-kampforientierten Betätigung im BW hinführen können

- ein individuelles (Leistungs-) Grundlagentraining für Turnier-paare im BW-Technikbereich gestalten und halten können
	Absolventen sollen

- ein systematisches BW-Training im Hobby-, Show- und Turnierpaarbereich gestalten und halten können

- die sportliche Grundausbildung und Leistungsentwicklung der BW-Paare weiterentwickeln können

- BW-Turnierpaare individuell in allen Leistungsbereichen fördern können
	Absolventen sollen

- das systematische leistungsorientierte Training im BW bis zur individuellen Höchstleistung ausgestalten können,

- tätig sein können als Trainer und Trainerassisstent auf Landes- und Bundesschulungen und bei Vereinen mit höchstem Leistungsniveau,

- als Dozenten in der Aus- und Fortbildung von Kursleitern, Trainern aktiv sein können,

- in der Lage sein, die konzeptionellen Arbeiten für die LRRV’s zu machen.

	Zielgruppen
	- Boogie-Tänzer zur Heranführung an die Trainertätigkeit,

- Tanzlehrer,

- Lehrer im Rahmen des Schulsportes,

- Trainer anderer Tanzsportbereiche zum Einstieg in den BW-Unterricht.
	"Kursleiter BW", die

-selbst BW-Trainingsgruppen aufbauen oder übernehmen wollen,

- zukünftig regelmässig BW-Trainings halten.
	"Trainer-C", die

-regelmässig, unterschiedliche Leistungsgruppen im BW trainieren,

- BW-Turnierpaare trainieren und aufbauen.
	„Trainer-B“, die 

-Turnierpaare im Spitzenbereich trainieren,

- im Lehrwesen des DRBV tätig sind oder tätig werden.



	Zulassungsvoraussetzungen
	- Vollendung des 16. Lebensjahres,

- Kenntnisse der Ersten-Hilfe,

- Mitgliedschaft in einem DRBV-Verein,

- Nachweis über die Beherrschung von Grundfiguren am ersten Lehrgangstag.
	- Erfolgreich bestandene Prüfung zum "Kursleiter BW" nicht älter als 4 Jahre,

- Eingangsprüfung der Kenntnisse und des Könnensstandes am 1. Seminarwochenende durch die Dozenten,

- Mitgliedschaft in einem DRBV-Verein.
	- Mindestens 2-jährige Erfahrung im Training und Unterricht als geprüfter Trainer-C BW mit gültiger Lizenz,

- Eingangsprüfung der Kenntnisse und des Könnensstandes am 1. Seminarwochenende durch die Dozenten,

- Mitgliedschaft in einem DRBV-Verein.
	- Mindestens 2-jährige Erfahrung im Training und Unterricht als geprüfter Trainer-B BW mit gültiger Lizenz,

- die Befürwortung durch den zuständigen LRRV und durch den zuständigen Lehrwart des DRBV.



	Anmeldung zur Ausbildung
	Durch den Verein des Bewerbers an den zuständigen LRRV.

	Ausbildungsinhalte
	überfachlich
	Alle Lizenzstufen enthalten in unterschiedlichem Umfang überfachliche Bestandteile aus den Bereichen

- Sportorganisation

- Biologie/Sportmedizin

- Sportpädagogik/Sportpsychologie

- Trainingslehrer/Bewegungslehre,

die anschliessend in den fachlichen Bereich transferiert werden oder dort bereits integriert sind
	Für die Trainer A-Ausbildung werden die überfachlichen Inhalte durch den DRBV-SAS (SAS) im Rahmen der DSB-Richtlinien beschlossen.

	
	fachlich
	Einführung in die BW-Grundschule:

- Kursprogramm für Anfänger- und Fortschrittskurse auf der Basis fester grundtechnischer Eckpunkte (Grundschule)

- Grundtechnisches Basiswissen in den Bereichen

* Schritt-/Körpertechnik

*Führung/Raumorientierung

* Takt/Rhythmus und Betonung
	Vertiefung der BW-Grundschule:

- Vertiefung des grundtechnischen Basiswissens

- Ausbau des Figurenrepertoires und eigenständige Entwicklung von Figuren auf Basis der grundtechnischen Eckpunkte

- Eigenständige Gestaltung von Kursinhalten anhand von Orientierungspunkten

BW-Variantenschule:

- Entwickeln und unterrichten von Schritt- und Figurenvarianten, wegentwickelt von der Grundschule, im Hinblick auf eine paarindividuelle Stilvielfalt

-Paarindividuelles Schritt- und Figurentraining

Einführung in das Formationstraining
	Zielgruppengerechte Leistungsentwicklung auf der technischen Basis der Grund- und Variantenschule in den Bereichen:

-Fehlererkennung und Tanzoptimierung

-Schritt- und Körpertraining

-Tänzerische Darbietung

-Figurenentwicklung und -ausführung

Vertiefung des Formationstrainings
	Für die Trainer A-Ausbildung werden die fachlichen Inhalte durch den SAS im Rahmen der DSB-Richtlinien beschlossen.

	
	
	Durch Lehrübungen können die Teilnehmer während der Ausbildung ihren Ausbildungsstand überprüfen

	Prüfungsinhalte
	überfachlicher Prüfungsteil
	Gemäß Bestimmungen der LSB
	Im fachlichen Prüfungsteil integriert.

	
	fachlicher Prüfungsteil
	Durch den Ausbildungsleiter werden die Prüfungsinhalte (schriftlicher Theorie-Frage​bogen, Aufgaben zur praktischen Prüfung, Lehrprobenthemen) erstellt und dem zuständigen DRBV-Lehrwart spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin zugestellt. Dieser sorgt durch die Gegenüberstellung von anderen Prüfungsinhal​ten für eine bundesweite Vergleichbarkeit der Prüfungen.

	
	
	Theoretische Prüfung
	Die Fragen werden aus dem Bereich der allgemeinen und sport​art​spezifischen Theorie ge​mäß den vom DRBV-Dozententeam beschlossenen Aus​bildungsinhalten gestellt und sind in einer schriftlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer zu bearbei​ten.
	1. Schriftliche Prüfung

Die Fragen werden aus dem Bereich der allgemeinen und sport​art​spezifischen Theorie ge​mäß den vom DRBV-Dozententeam beschlossenen Aus​bildungsinhalten gestellt und sind in einer schriftlichen Prüfung von 60 Minuten Dauer zu bearbei​ten.

2. Mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung kann sich auf alle Ausbildungsteile, gemäß den vom DRBV-Dozententeam be​schlos​senen Aus​bildungs​inhalten, erstrecken.

Die Prüfungszeit je Kandidat beträgt in der Regel ca. 15 Minu​ten. Das Prüfungs​gespräch führt ein Fachprüfer in Gegenwart von mindestens einem weiteren Mitglied der Prüfungskommission.

Auf die mündliche Prüfung kann bei eindeutigem Ergebnis der schriftlichen Prüfung verzichtet werden.
	Schriftliche Ausarbeitung und Fachreferat bzw. –unterweisung zu einem vorgegebenen Thema.

	
	
	Prakti-sche Prüfung
	Dieser Teil der praktischen Prüfung besteht aus verschiedenen Prüfungs​aufgaben (z.B. Demonstration und Erläuterung von Figuren, Figurenfolgen, technische Fehler​erkennung)

aus dem Bereich der all​ge​meinen und sportartspezifi​schen Praxis gemäß den vom DRBV-Dozententeam beschlossenen Ausbil​dungsinhalten.

	
	
	Lehr-probe
	Die Prüfung der Lehreignung erfolgt durch eine Lehrprobe von mind. 15 bis max. 30 Minuten (Kursleiter 10 Min.-15 Min.) Dauer mit persönlicher, praktischer Demonstration des Bewerbers.

Das Thema wird dem Bewerber mindestens 60 Minuten vor Beginn der Lehr​probe bekannt gegeben. Ihr ge​planter Ablauf wird vom Bewerber in dieser Zeit schrift​lich ausgearbeitet und vor Beginn der Lehr​probe vorgelegt.

Die Beurteilung der Lehrprobe erfolgt nach fachlichen Kriterien (z.B. Bewegungslehre, Figurenaufbau, gezeigte fachliche Kompetenzen) und pädagogischen Kriterien (z.B. Methodik, Didaktik, Demonstration, Rhethorik), die ge​tren​nt zu bewerten sind.
	Entfällt.

	Zertifizierung bzw. Lizenzierung nach bestandener Prüfung
	Zertifikat durch den DRBV
	Fachübungsleiter- und/oder Trainer-C-Lizenz des DRBV nach Vorgaben des LSB
	Trainer-B-Lizenz des DRBV
	Trainer-A-Lizenz des DRBV

	
	Die Lizenzen/Zertifikate werden über den Ausbildungsleiter bei der zuständigen Stelle beantragt.

	
	
	Ausstellung der Lizenz erfolgt frühestens nach Vollendung des 18. Lebensjahres.

Der als Eingangsvoraussetzung nachgewiesene Erste-Hilfe-Kurs darf zum Zeitpunkt der Lizenzierung nicht älter als 2 Jahre sein.
	Ausstellung der Lizenz erfolgt frühestens nach Vollendung des 20. Lebensjahres.


	Ausstellung der Lizenz erfolgt frühestens nach Vollendung des 22. Lebensjahres.



	Gültigkeit der Lizenzen und Zertifikate
	4 Jahre
	 3 Jahre
	 2 Jahre


